
20612-2014 VOLLSTRECKUNG 
EFFEKTIV

Vollstreckungspraxis

VE

schritt 7
Auf Seite 8 bzw. 9 des Formulars ist unter der Rubrik „Es wird angeordnet, dass” bei den bereits dort vorhandenen 
fünf Aufzählungen ein Kreuz zu setzen beim ersten Kästchen und die dort vorgegebene Formulierung wie folgt zu 
ergänzen:

„der Schuldner außer den laufenden Lohn- Gehaltsabrechnungen auch (BGH VE 07, 41) die Lohn- oder Gehaltsabrechnun-
gen oder die Verdienstbescheinigungen einschließlich der entsprechenden Bescheinigung der letzten drei Monate vor 
Zustellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses an den Gläubiger herauszugeben hat“

schritt 8
Auf Seite 9 bzw. 10 ist im Freikasten – vor der Unterschrift des Rechtspflegers – ein Kreuz zu setzen und einzutragen: 
nicht amtlicher Hinweis: Es wird angeordnet, dass bei der Berechnung des pfändbaren Einkommens nach § 850e Nr. 1  
S. 1 ZPO die sog. Nettomethode anzuwenden ist. Die der Pfändung entzogenen Bezüge sind mit ihrem Bruttobetrag vom 
Gesamteinkommen abzuziehen. Ein erneuter Abzug der auf diesen Bruttobetrag entfallenden Steuern und Abgaben erfolgt 
nicht (BAG 17.4.13, 10 AZR 59/12, VE 13, 153).

Der Zusammenrechnungsantrag kann auch noch nachträglich formlos  
gestellt werden. Im letzteren Fall kann der Gläubiger beantragen, dass das 
weitere Einkommen mit dem zuvor gepfändeten Einkommen addiert wird. 
Die Pfändung des Haupteinkommens sowie der Antrag auf Addition genügen  
daher.

Eine zusätzliche Pfändung ist somit nicht zwingend erforderlich, aber  
zu empfehlen. Denn sonst kann ein anderer Gläubiger im Rahmen der Pfän-
dung auf die Einkünfte zugreifen und damit die Grundlage einer Addition ver-
eiteln.  

Der Gläubiger muss lediglich die erforderlichen Angaben, z.B. ungefähre  
Höhe des Einkommens, genaue Drittschuldnerangabe sowie die Zahl unter-
haltsberechtigter Personen belegen (Behr, JurBüro 96, 234). Bei fehlenden 
Angaben ist der Antrag abzulehnen. Dem Schuldner ist vor der Anordnung 
einer nachträglichen Zusammenrechnung rechtliches Gehör zu gewähren . 

Zusätzliche 
pfändung zu 
empfehlen

rechtliches gehör

FORDERUNGSVOLLSTRECKUNG

Freistellungsanspruch nach VVg  
im insolvenzverfahren

Während des Insolvenzverfahrens ist die Einzelzwangsvollstreckung  
wegen einer Insolvenzforderung in den Freistellungsanspruch des 
Schuldners gegen dessen Haftpflichtversicherer unzulässig, sofern der 
Gläubiger seine persönliche Forderung und nicht das Recht auf abgeson-
derte Befriedigung aus dem Freistellungsanspruch des Schuldners ver-
folgt (BGH 25.9.14, IX ZB 117/12, Abruf-Nr. 143071).

praxishinweis
Regelmäßig werden in Insolvenzverfahren Vermögensbestandteile des 
Schuldners durch den Insolvenzverwalter aus der Masse freigegeben. In der 
Praxis betrifft dies zumeist Immobilien oder die gewerbliche Tätigkeit des 
Schuldners. Im zu beurteilenden Fall hat der Insolvenzverwalter allerdings 
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einen Freistellungsanspruch freigegeben, den der Schuldner gegen seine 
Haftpflichtversicherung hat.

In der Praxis kommt es aufgrund der Freigabeerklärung durch den Verwalter 
bei den (Insolvenz)Gläubigern immer wieder zu der irrigen Annahme, dass 
dann in den freigegebenen Gegenstand die Einzelvollstreckung zulässig ist. 
Der daher oft betriebenen (Einzel)Zwangsvollstreckung steht jedoch das als 
Vollstreckungshindernis von Amts wegen zu beachtende Vollstreckungsver-
bot des § 89 Abs. 1 InsO entgegen. Hiernach sind Zwangsvollstreckungen für 
einzelne Insolvenzgläubiger wegen der persönlichen Forderung während der 
Dauer des Insolvenzverfahrens weder in die Insolvenzmasse noch in das 
sonstige Vermögen des Schuldners zulässig. Durch die Freigabe einzelner 
Vermögensbestandteile aus der Masse werden diese nämlich zum „sonsti-
gen Vermögen“ (BGH VE 06, 73).  

Die Besonderheit bei einem aus der Insolvenzmasse freigegebenen Freistel-
lungsanspruch besteht darin, dass im eröffneten Insolvenzverfahren ein 
Gläubiger als Haftungsgläubiger wegen des ihm gegen den Schuldner zuste-
henden Haftungsanspruchs nach § 110 VVG abgesonderte Befriedigung aus 
dem Freistellungsanspruch des Schuldners gegen dessen Haftpflichtversi-
cherer verlangen kann. Insofern gilt dann das Vollstreckungsverbot nach § 89 
Abs. 1 InsO gerade nicht.

Merke | § 110 VVG regelt, dass der geschädigte Dritte wegen des ihm gegen den 
Versicherungsnehmer zustehenden Anspruchs abgesonderte Befriedigung aus 
dem Freistellungsanspruch des Versicherungsnehmers verlangen kann, wenn 
über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist. 

Materiell-rechtlich erlangt der Dritte in der Insolvenz des Schädigers (Schuldner) 
somit ein gesetzliches Pfandrecht am Freistellungsanspruch.

Aufgrund des bestehenden Pfandrechts am Freistellungsanspruch des 
Schuldners ist somit § 50 Abs. 1 InsO anzuwenden. Diese Regelung besagt, 
dass Gläubiger, die an einem Gegenstand der Insolvenzmasse ein Pfandrecht 
haben, nach Maßgabe der §§ 166 bis 173 InsO für Hauptforderung, Zinsen und 
Kosten zur abgesonderten Befriedigung an dem Pfandgegenstand berechtigt 
sind. 

Da der Insolvenzverwalter den Gegenstand freigegeben hat, besteht somit 
seinerseits keine Verwertungsberechtigung mehr nach § 166 Abs. 2 InsO  
(BGH WM 13, 935). Folge: Der Gläubiger kann sein Absonderungsrecht außer-
halb des Insolvenzverfahrens durchsetzen (§ 173 Abs. 1 InsO). Dies kann er 
wie folgt bewerkstelligen:

�� Er zieht die Forderung des Schuldners gegen seinen Haftpflichtversicherer 
unmittelbar ein (§§ 1282 Abs. 1, 1228 Abs. 2 BGB) und verlangt nach Fest-
stellung des Haftungsanspruchs somit unmittelbar vom Versicherer Zah-
lung. Einer vorherigen Pfändung bedarf es in diesem Fall daher nicht. 

grundsatz: insolvenz-
gläubiger darf auch 
bei Freigabe nicht 
vollstrecken

ausweg bei freigege-
benem Freistellungs-
anspruch: absonde-
rungsrecht geltend 
machen

gesetzliches 
pfandrecht

absonderungsrecht 
kann außerhalb des 
insolvenzverfahrens 
geltend gemacht 
werden
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�� Er sucht nach §§ 1282 Abs. 2, 1277 BGB Befriedigung aus dem mit dem 
Pfandrecht belasteten Recht. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein ding-
licher Titel auf Duldung der Zwangsvollstreckung oder auf Gestattung der 
Befriedigung aus dem verpfändeten Recht (BGH BGHR 04, 1323). 

MUSTERFORMULIERUNG /  Geltendmachung des Absonderungsrechts

An den Haftpflichtversicherer ...

einschreiben/rückschein

geltendmachung der absonderung an … (genaue Bezeichnung der Forderung/des Gegenstands)

Sehr geehrte Damen und Herren,

In vorbezeichneter Angelegenheit zeige ich an, dass ich die Interessen des … als Gläubiger vertrete. Auf anliegen-
de Vollmacht nehme ich Bezug.

Mein Mandant kann gemäß § 110 VVG als geschädigter Dritter wegen des ihm gegen den Versicherungsnehmer 
zustehenden Anspruchs abgesonderte Befriedigung aus dem Freistellungsanspruch des Versicherungsnehmers 
verlangen, wenn über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist.

Durch Beschluss vom … wurde über das Vermögen des Versicherungsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet.

Beweis: Insolvenzeröffnungsbeschluss vom … in Kopie

Der Insolvenzverwalter hat mittels Schriftsatz vom … den Freistellungsanspruch aus der Insolvenzmasse freige-
geben.

Beweis: Schriftsatz des Insolvenzverwalters vom … in Kopie

Aus diesem Grund ergibt sich für meinen Mandanten ein Absonderungsrecht gemäß §§ 50, 173 Abs. 1 InsO. Insofern 
beantrage ich (alternativ):

�� dass die Forderung nach Feststellung des Haftungsanspruchs unmittelbar an den ... als Gläubiger ausgezahlt 
wird

�� für meinen Mandanten Befriedigung aus dem mit dem Pfandrecht belasteten Recht. Zur Berechtigung übersen-
de ich Ihnen in Kopie den 

�▪ auf Duldung der Zwangsvollstreckung lautenden Titel des …gerichts vom …, Az. … (BGH BGHR 04, 1323).
�▪ auf Gestattung der Befriedigung aus dem verpfändeten Recht lautenden Titel des …gerichts vom …, Az. … 

(BGH BGHR 04, 1323). 

Für etwaige Rückfrage stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt


